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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §232 Abs1;

1. BAO § 232 heute

2. BAO § 232 gültig ab 26.03.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 20/2009

3. BAO § 232 gültig von 01.01.1962 bis 25.03.2009

Rechtssatz

Ein angefochtener Sicherstellungsauftrag ist ohne Rücksicht auf später eingetretene Tatsachen allein darauf zu prüfen,

ob im Zeitpunkt seiner Erlassung die dafür erforderlichen sachlichen Voraussetzungen gegeben waren (vgl. z.B. das

Erkenntnis vom 30. Juni 2015, 2012/15/0165). In Bezug auf die Gefährdung oder wesentliche Erschwerung der

Einbringung muss der Begründung der Entscheidung entnommen werden können, aus welchen besonderen

Umständen des Einzelfalles geschlossen werden kann, dass die Einbringung nur bei raschem Zugri< der Behörde

gesichert erscheint (vgl. etwa Ritz, BAO5, § 232 Tz 5f, sowie als Beispiel für viele das zu § 232 BAO in Verbindung mit §

66 ASVG ergangene Erkenntnis vom 21. November 2001, 96/08/0104).Ein angefochtener Sicherstellungsauftrag ist

ohne Rücksicht auf später eingetretene Tatsachen allein darauf zu prüfen, ob im Zeitpunkt seiner Erlassung die dafür

erforderlichen sachlichen Voraussetzungen gegeben waren vergleiche z.B. das Erkenntnis vom 30. Juni 2015,

2012/15/0165). In Bezug auf die Gefährdung oder wesentliche Erschwerung der Einbringung muss der Begründung der

Entscheidung entnommen werden können, aus welchen besonderen Umständen des Einzelfalles geschlossen werden

kann, dass die Einbringung nur bei raschem Zugri< der Behörde gesichert erscheint vergleiche etwa Ritz, BAO5,

Paragraph 232, Tz 5f, sowie als Beispiel für viele das zu Paragraph 232, BAO in Verbindung mit Paragraph 66, ASVG

ergangene Erkenntnis vom 21. November 2001, 96/08/0104).
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